
Durch die Neuregelung ergeben sich im Wesentlichen drei Änderungen:
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Saisonbeginn Saisonende

Verein A Verein B
Spielgemeinschaft

 A/B
Spielgemeinschaft

A/B
Verein A Verein B

Bayernliga Mannschaft 1 SG Mannschaft 1
Bestplatzierte Mannschaft 

der SG
Mannschaft 1

BOL
Zweitplazierte Mannschaft 

der SG
Mannschaft 1

Bezirksliga Mannschaft 1 SG Mannschaft 2

Bezirksklasse A Mannschaft 2 SG Mannschaft 3
Drittplatzierte Mannschaft 
Viertplatzierte Mannschaft

Mannschaft 2 Mannschaft 2

Bezirksklasse B SG Mannschaft 4

Gewünschte 

Spielklasse

Bayernliga

Bezirksliga

Bezirksklasse A

Bezirksklasse B
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Mannschaft 1

Bezirksliga Mannschaft1 Mannschaft1
SG Mannschaft 1
SG Mannschaft 2

Bezirksklasse A
Zweitplatzierte Mannschaft
Drittplatzierte Mannschaft

Mannschaft 2 Mannschaft 1

Bezirksklasse B Mannschaft2
SG Mannschaft 3
SG Mannschaft 4

Viertplazierte Mannschaft der 
SG

Mannschaft 2

Gewünschte 

Spielklasse

Bezirksliga

Bezirksklasse B

Bezirksliga

Bezirksklasse B

02.05.2008 Joachim Krämer

Bestplatzierte : Verein B

Zweitplatzierte : Verein A

Drittplatzierte : Verein B

Viertplatzierte : Verein A

Situation bei 

Antragstellung

Saison nach Beendigung 

der Spielgemeinschaft

Beispiele zur Bildung von Spielgemeinschaften

Nach Beendigung der SG gehen die Spielberechtig-

ungen der Mannschaften an folgende Vereine :

Neuregelung ab Saison 08/09

Die Beschränkung auf maximal eine Mannschaft je Spielgemeinschaft ist entfallen. 

Neugegründete Spielgemeinschaften können die Klassenzugehörigkeit ihrer Mannschaften in die Spielgemeinschaft einbringen und müssen 
nicht in der untersten Klasse des Bezirks beginnen.

Spielgemeinschaften sind bis zur Bayernliga zugelassen.

Die Ersatzspielerregelung für Spielgemeinschaften wurde nicht verändert.
Mit dem Antrag zur Bildung einer Spielgemeinschaft müssen die Vereine eine Erklärung abgeben, welcher Verein nach Auflösung der 
Spielgemeinschaft die Rechte bezüglich der Klassenzugehörigkeit der einzelnen Mannschaften erhält. Diese Festlegung kann im Einvernehmen, 
aller an der Spielgemeinschaft beteiligen Vereine, bis zur Abgabe der Meldung zur nächten Saison geändert werden.

Saison nach Beendigung 

der Spielgemeinschaft

Antrag zur Bildung einer Spielgemeinschaft

Spielklasse übernommen von Verein:
Nach Beendigung der SG geht die 

Spielberechtigung an folgenden Verein :
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Situation bei 

Antragstellung

Verein B
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Verein A ; Verein B

Saison der Spielgemeinschaft

Saison der Spielgemeinschaft

Antrag zur Bildung einer Spielgemeinschaft

Spielklasse übernommen von Verein:

Verein B

Verein A

Bestplatzierte : Verein B

Zweitplatzierte : Verein A

Drittplatzierte : Verein B

Viertplatzierte : Verein A

Verein A ; neu


